
 
 
In unseren Vereinsstatuten, letztmals revidiert an der Generalversammlung 2013, existiert 
eine kleine Lücke. Es geht um die Haftung. Aufmerksam wurden wir auf diese Lücke im 
Zusammenhang mit Fragen um die in letzter Zeit vermehrt diskutierte Organhaftung. Wir 
haben uns entschieden, diese Lücke mit einer kleinen Ergänzung im Abschnitt "V. Finanzen" 
schliessen. 
 
Im untenstehenden Abschnitt ist der bestehende Wortlaut des Abschnittes "V. Finanzen" 
eingefügt, ergänzt um die neu aufgenommene, kursiv herausgehobene Haftungsklausel in 
Ziff. 17.: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Vorstand beantragt der Generalversammlung dieser Statutenanpassung zuzustimmen. 
 
 
Ende April 2022       Für den Vorstand 
 
 
                 Hans Isler, Präsident 

Vereinigung Heimatbuch Meilen, Generalversammlung 2022 

Antrag auf Statutenanpassung 

 
V. Finanzen 
 
14. Die Einnahmen des Vereins bestehen aus: 

a) dem Erlös aus dem Verkauf der Bücher 
b) freiwilligen Zuwendungen 
c) den Zinsen des Vereinsvermögens 
d) den Mitgliederbeiträgen 

15. Als Vereinsausgaben gelten in erster Linie die Kosten für die 
Herausgabe des Heimatbuches. Die Vereinsausgaben werden 
im Budget festgehalten. 

16. Mit der Herausgabe der Heimatbücher ist keine Gewinnabsicht 
verbunden. 

17. Für Verbindlichkeiten der Vereinigung haftet ausschliesslich das 
Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftung eines Vereins- oder 
Vorstandsmitgliedes ist ausgeschlossen. 

18. Bei Auflösung des Vereins wird das Vereinsvermögen der 
Mittwoch-Gesellschaft Meilen übergeben, die es verwaltet und 
für den Fall einer Neugründung mit gleichen oder ähnlichen 
Zwecken bereithält. 

 


